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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Zugangsüberwa-
chungsvorrichtung einer Aufzugsanlage mit mindestens
einer Videoeinheit, wobei die mindestens eine Videoein-
heit über ein Kommunikationsnetz mit einer Steuerein-
heit verbunden ist.
[0002] Bei einigen Gebäuden ist eine Zutrittskontrolle
nötig, damit verhindert werden kann, dass bestimmte
Teile der Gebäude der Öffentlichkeit zugänglich sind. In
vielen Gebäuden ist diese Zutrittskontrolle am Eingang
der Gebäude zu finden. Jedoch weisen viele größere Ge-
bäude, zum Beispiel Bürogebäude, Einkaufscenter,
Wohngebäude etc., Gebäudeteile auf, die auch für die
Öffentlichkeit zugänglich sein sollen, während andere
Gebäudeteile nur von bestimmten Personen betreten
werden sollen, zum Beispiel deshalb, weil für diese Ge-
bäudeteile eine höhere Sicherheitsstufe gelten soll. So
kann zum Beispiel das Erdgeschoss eines Gebäudes für
die Allgemeinheit zugänglich sein, jedoch die oberen
Stockwerke sind privat und sollen der Allgemeinheit nicht
oder nur unter bestimmten Voraussetzungen zugänglich
gemacht werden.
[0003] Die Europäische Patentanmeldung mit der An-
meldenummer 10167984.3 beschreibt ein Aufzugssi-
cherheitskontollsystem für ein mindestens eine Aufzugs-
kabine umfassendes Aufzugssystem. Das System um-
fasst eine Zugangsüberwachungsvorrichtung, die eine
unautorisierte Einzelperson innerhalb eines definierten
Bereichs ermittelt und ein Signal ausgibt. Das ausgege-
bene Signal wird dazu verwendet, dass die Benutzung
des Aufzugssystems blockiert wird.
[0004] Das Dokument D1 US 2009/0208067 A1 zeigt
ein Aufzugssteuersystem, das Aufzugstüren in Abhän-
gigkeit von einer Videokamera steuert. Mittels einer Far-
bindex-Analyse werden aufgenommene Bilder der Vide-
okamera hinsichtlich des Aufenthaltsortes, Richtung,
Geschwindigkeit und einer Ankunftszeit zu einem Aufzug
einer Person ausgewertet. Basierend auf der Auswer-
tung werden die Aufzugstüren und Sicherheitsfunktionen
gesteuert.
[0005] Das Dokument D2 JP 2002046950 offenbart in
einer Aufzugskabine eine Videokamera welche an der
Decke der Aufzugskabine montiert ist und Bilder von Ge-
sichtern der Passagiere bei Betreten der Aufzugskabine
aufnimmt.
[0006] Um den Zugang zu einzelnen Stockwerken zu
beschränken, kann die Benutzung von in den Gebäuden
installierten Aufzugsanlagen beschränkt werden. Dabei
kann zum Beispiel mittels Sperren, Schleusen, Zugangs-
kontrollen, Drehkreuzen, Sicherheitspersonal etc. ver-
sucht werden, dass unautorisierte Personen die Auf-
zugsanlage erreichen und benutzen können. Derartige
Einrichtungen können als Zugangsüberwachungsvor-
richtung bzw. Zutrittkontrollvorrichtung bezeichnet wer-
den.
[0007] Meist werden die Sperren, Schleusen, Zu-
gangskontrollen, Drehkreuze etc. als zu sperrig und un-

ästhetisch von Gebäudebesitzern, Architekten, Benut-
zern etc. betrachtet. Dagegen sind kleinere minimalisier-
te Zugangsüberwachungsvorrichtungen häufig wir-
kungsarm und leicht zu umgehen. Eine Aufgabe der Er-
findung ist es, eine kosteneffektive und effiziente Zu-
gangsüberwachungsvorrichtung vorzuschlagen.
[0008] Die Erfindung wird anhand der Merkmale der
unabhängigen Patentansprüche gelöst. Weiterführun-
gen sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0009] Ein Kern der Erfindung besteht darin, dass mit
Hilfe mindestens einer Videoeinheit bei einer Zugangs-
überwachungsvorrichtung einer Aufzugsanlage das Vor-
handensein eines Objektes in einem definierten Über-
wachungsraum der Zugangsüberwachungsvorrichtung
detektiert und mit ermittelten Daten bzw. eines von der
mindestens einen Videoeinheit ermittelten Auswerter-
gebnisses die Bewegungsrichtung oder der Aufenthalts-
ort des Objekts innerhalb des Überwachungsraumes er-
mittelt wird. Ausserdem kann in Abhängigkeit der ermit-
telten Daten die Autorisation des Objekts überprüft wer-
den.
[0010] Die Zugangsüberwachungsvorrichtung, zum
Beispiel eine Schranke, eine Schleuse, eine virtuelle Li-
nie bzw. Schrankenfläche etc., einer Aufzugsanlage
dient dazu den Zutritt von unautorisierten Objekten, zum
Beispiel Personen, Besucher, Tiere etc., zu einer Auf-
zugsanlage zu verhindern bzw. zu erschweren. Sie weist
dazu zumindest eine Videoeinheit auf, die über ein Kom-
munikationsnetz mit einer Steuereinheit verbunden ist.
Das verwendete Kommunikationsnetz kann beliebig
sein. So könnte zum Beispiel ein leitungsgebundenes,
ein leitungsungebundenes oder ein Funk-Kommunikati-
onsnetz verwendet werden. Die Steuereinheit kann in
der Videoeinheit integriert sein oder eine separate Ein-
heit darstellen. Auch ist denkbar, dass die Steuereinheit
eine Teilfunktion der Aufzugssteuereinheit der Aufzugs-
anlage darstellt, also, dass die Steuereinheit in der Auf-
zugssteuereinheit integriert ist.
[0011] Die mindestens eine Videoeinheit nimmt min-
destens ein Bild von einem definierten Überwachungs-
raum der Zugangsüberwachungsvorrichtung auf. Der
Überwachungsraum kann zum Beispiel bei einer Schleu-
se der Durchgang sein. Auch könnte der Vorraum der
Zugangsüberwachungsvorrichtung als Überwachungs-
raum definiert werden. Der Überwachungsraum kann
auch in Form einer virtuellen Überwachungsfläche in ei-
nem Gebäude definiert sein.
[0012] Als mindestens eine Videoeinheit kann eine be-
liebige analoge oder digitale Videoeinheit verwendet
werden und kann zum Beispiel eine handelsübliche
Überwachungskamera, eine Videokamera etc. sein. Die
mindestens eine Videoeinheit weist zumindest eine Bild-
aufnahmeeinheit und eine Bildverarbeitungseinheit bzw.
eine (integrierte) Steuereinheit zur zumindest teilweisen
Bildverarbeitung auf. Auch kann die mindestens eine Vi-
deoeinheit über das Kommunikationsnetz mit der (exter-
nen) Steuereinheit verbunden sein. Als Steuereinheit
kann ein Prozessor, ein Computer, ein handelsüblicher
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Computer bzw. Server mit handelsüblichen Komponen-
ten und beispielsweise mit einer Speichereinheit verwen-
det werden. Mit der Steuereinheit, integriert oder extern,
wird die Bildverarbeitung durchgeführt. Dabei werden
geeignete Algorithmen und Verfahren verwendet. Es ist
erfindungsgemäss möglich, dass entweder die gesamte
Bildverarbeitung in der mindestens einen Videoeinheit
oder in der über das Kommunikationsnetz verbundenen
(externen) Steuereinheit durchgeführt wird. Aber auch
eine nur teilweise Bildverarbeitung in der integrierten
Steuereinheit und eine endgültige Bildverarbeitung in der
über das Kommunikationsnetz verbundenen (externen)
Steuereinheit ist denkbar.
[0013] Von dem mindestens einen Bild wird ein sich
nicht verändernder Bildteil herausgefiltert. Dies kann
zum Beispiel der Hintergrund, ein sich nicht bewegendes
Objekt etc. sein. Insgesamt werden die Bildteile heraus-
gefiltert, die für Auswertung keine Relevanz haben. Übrig
bleiben diejenigen Bildteile, welche für die Detektion ei-
nes unautorisierten Objekts im Überwachungsraum von
Interesse sind. Der sich nicht verändernde Bildteil des
mindestens einen Bildes kann zum Beispiel dadurch he-
rausgefiltert werden, dass die mindestens eine Video-
einheit das mindestens eine aktuelle Bild mit mindestens
einem vorher aufgenommenen Bild vergleicht. Dazu
kann zum Beispiel mindestens ein geeignetes Bild, d. h.
ein Referenzbild, in einer Speichereinheit, welche mit der
Steuereinheit über das Kommunikationsnetz verbunden
ist, verwendet werden. Die Speichereinheit kann selbst-
verständlich auch in die Steuereinheit integriert sein.
[0014] Die mindestens eine Videoeinheit wertet den
mindestens einen verbleibenden Bildteil aus. Sie über-
prüft dabei, ob sich im Überwachungsraum ein Objekt
bzw. ein Objekt von Interesse aufhält. Hält sich im Über-
wachungsraum ein Objekt auf, so übermittelt die mindes-
tens eine Videoeinheit Daten an die Steuereinheit. Dazu
übermittelt die mindestens eine Videoeinheit als Daten
zum Beispiel das Auswertergebnis oder das Auswerter-
gebnis mit dem verbleibenden Bildteil oder nur der ver-
bleibende Bildteil des mindestens einen Bildes an die
Steuereinheit. Die mindestens eine Videoeinheit kann
somit kumulativ oder alternativ den verbleibenden Bildteil
des mindestens einen Bildes mit dem Auswertergebnis
an die Steuereinheit senden.
[0015] Die Steuereinheit überprüft in Abhängigkeit der
übermittelten Daten die Autorisation des sich im Über-
wachungsraum aufhaltenden Objekts und ermittelt ent-
weder die Bewegungsrichtung oder den Aufenthaltsort
des Objekts innerhalb des Überwachungsraumes. Durch
die Detektion der Bewegungsrichtung oder des Aufent-
haltsortes des Objekts kann eine Aussage darüber ge-
macht werden, ob das Objekt versucht in einen durch die
Zugangsüberwachungsvorrichtung gesicherten Bereich
eines Gebäudes zu gelangen oder ob sich das Objekt
zum Beispiel lediglich vor der Zugangsüberwachungs-
vorrichtung aufhält. Hat das Objekt keine Autorisation für
den gesicherten Bereich bzw. wird die Autorisation ver-
weigert, so kann entweder über eine Signalisierungsein-

heit ein Warnsignal bzw. Alarm, zum Beispiel ein opti-
sches Signal, ein akustisches Signal oder eine Kombi-
nation daraus, ausgegeben werden oder es kann min-
destens eine Nachricht an eine Sicherheitszentrale ge-
sandt werden.
[0016] Die Zugangsüberwachungsvorrichtung kann
mindestens zwei Videoeinheiten aufweisen. Dabei kann
sich die mindestens eine erste Videoeinheit im Blickfeld
der mindestens einen zweiten Videoeinheit befinden. So-
mit können Manipulationsversuche, zum Beispiel durch
Abdecken der Videoeinheit, vermieden werden. Idealer-
weise sind die mindestens eine erste Videoeinheit und
die mindestens eine zweite Videoeinheit gegenüberlie-
gend angeordnet. Dabei können die Videoeinheiten bei
einer Schleuse bzw. bei der Zugangsüberwachungsvor-
richtung parallel oder senkrecht zur Durchgangsrichtung
angeordnet sein. Die mindestens eine erste Videoeinheit
und die mindestens eine zweite Videoeinheit können den
Überwachungsraum aus verschiedenen Blickwinkeln
überwachen. Die mindestens eine erste Videoeinheit
kann mit der mindestens einen zweiten Videoeinheit über
das Kommunikationsnetz direkt oder indirekt über die
Steuereinheit verbunden sein.
[0017] Die Steuereinheit kann die Autorisation entwe-
der anhand von mindestens einem von einer Autorisati-
ons- und Authentifikationseinheit übermittelten Detekti-
onssignal bzw. Autorisations- und Authentifikationsda-
tum bzw. -signal oder gemäss mindestens einer Regel
überprüfen. Dabei kann als Autorisations- und Authenti-
fikationseinheit eine beliebige Einheit zur Erfassung bzw.
Einlesen von dem mindestens einen Detektionssignal,
wie zum Beispiel biometrische Daten, ein Code beste-
hend aus Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichen oder ei-
ner Kombination daraus, auf einer RFID-Einheit gespei-
cherten Detektionssignal bzw. Authentifizierungsdatum
bzw. Identifizierungsdatum, ein Bild etc. verwendet wer-
den. So könnte zum Beispiel die erfindungsgemässe
mindestens eine Videoeinheit zur Gesichtserkennung
oder zur Erfassung biometrischer Daten und somit zur
Autorisation- und Authentifikation verwendet werden.
[0018] Ein Vorteil der Erfindung ist darin zu sehen,
dass auf einfache und kosteneffektive Art und Weise ein
unautorisiertes Objekt in einem Überwachungsraum ei-
ner Zugangsüberwachungsvorrichtung detektiert wer-
den kann.
[0019] Die Erfindung wird anhand eines in den Figuren
dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert. Da-
bei zeigen

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines mit einer
Zugangsüberwachungsvorrichtung gesicher-
ten Bereichs,

Fig. 2 einen Detailausschnitt der Zugangsüberwa-
chungsvorrichtung aus Figur 1,

Fig. 3 einen Detailausschnitt einer Zugangsüberwa-
chungsvorrichtung mit möglichen Bewegungs-
richtungen eines Objekts,

Fig. 4 eine schematische Darstellung einer Zugangs-
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überwachungsvorrichtung mit zwei Videoein-
heiten,

Fig. 5 eine weitere schematische Darstellung einer
Zugangsüberwachungsvorrichtung mit zwei Vi-
deoeinheiten und

Fig. 6 ein schemenhaftes Beispiel einer Bildverarbei-
tung mit zwei Videoeinheiten.

[0020] Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes mit einer Zugangsüberwachungsvorrichtung S gesi-
cherten Bereichs AZVR, zum Beispiel ein Aufzugsvor-
raum als Zugang zu einzelnen Aufzügen AZ und zu einer
Tür T in einem Gebäude. Der gesicherte Bereich AZVR
ist durch die Zugangsüberwachungsvorrichtung S vom
öffentlich zugänglichen Bereich OEB abgetrennt. Die Zu-
gangsüberwachungsvorrichtung S weist Begrenzungen
SW, zum Beispiel Säulen, Schleusenwände, Markierun-
gen am Boden des Gebäudes etc., auf. In diesem Bei-
spiel hat die Zugangsüberwachungsvorrichtung S meh-
rere Durchgänge. Jedoch kann die Zugangsüberwa-
chungsvorrichtung S auch nur einen Durchgang aufwei-
sen. Weiter weist die Zugangsüberwachungsvorrichtung
S mindestens eine Videoeinheit K bzw. eine Videokame-
ra auf, die mindestens einen definierten Überwachungs-
raum UER der Zugangsüberwachungsvorrichtung S
überwacht. Die mindestens eine Videoeinheit K ist zu
diesem Zweck gegenüber der Zugangsüberwachungs-
vorrichtung S angeordnet. Die mindestens eine Video-
einheit K kann auch in den Begrenzungen SW angeord-
net werden. So könnte die mindestens eine Videoeinheit
K einen definierten Überwachungsraum zwischen den
Begrenzungen SW überwachen.
[0021] Auch könnte die mindestens eine Videoeinheit
nicht permanent, sondern nach Bedarf in der Zugangs-
überwachungsvorrichtung bzw. bei der Zugangsüberwa-
chungsvorrichtung angeordnet werden. Zum Beispiel
könnten bei der Zugangsüberwachungsvorrichtung S
bzw. bei den Begrenzungen SW mindestens eine Vor-
richtung und/oder eine entsprechende Schnittstelle für
die Verbindung mit dem Kommunikationsnetz und/oder
Montage/Demontage der Videoeinheit vorgesehen sein.
[0022] Figur 2 zeigt einen Detailausschnitt der Zu-
gangsüberwachungsvorrichtung S aus Figur 1. Die Zu-
gangsüberwachungsvorrichtung S trennt den öffentlich
zugänglichen Bereich OEB eines Gebäudes von einem
gesicherten Bereich AZVR bzw. einen nicht öffentlich zu-
gänglichen Bereich ab. Zur Abtrennung der Bereiche
OEB und AZVR werden Begrenzungen SW der Zu-
gangsüberwachungsvorrichtung S verwendet. Zwischen
den beiden Begrenzungen SW ist der Überwachungs-
raum UER dargestellt, welcher von mindestens einer in
dieser Figur nicht dargestellten Videoeinheit K über-
wacht wird.
[0023] Figur 3 zeigt einen Detailausschnitt der Zu-
gangsüberwachungsvorrichtung S aus den Figuren 1
und 2 mit möglichen Bewegungsrichtungen eines Ob-
jekts. Das in gestrichelten Linien dargestellte Rechteck
zwischen den Begrenzungen SW soll den Überwa-

chungsraum UER darstellen. In diesem Beispiel sind
zwei Videoeinheiten K1 und K2 derart angeordnet, dass
sie Bewegungen von Objekten, wie zum Beispiel Perso-
nen, Tieren etc. im Überwachungsraum UER detektieren
können. Dazu sind die Videoeinheiten K1 und K2 in die-
sem Beispiel in den Begrenzungen SW integriert. Dar-
gestellt sind mögliche Bewegungsrichtungen 1 bis 4 von
Objekten, welche in den gesicherten Bereich AZVR oder
aus dem gesicherten Bereich AZVR sich bewegen. Bei
der Bewegungsrichtung 4 kann es sich um ein Objekt
handeln, welches versucht in den gesicherten Bereich
AZVR zu gelangen, jedoch zum Beispiel mittels eines
Warnsignals von mindestens einer in den Begrenzungen
SW angeordneten Signalisierungseinheit darauf auf-
merksam gemacht wird, dass keine Autorisation vorliegt.
Daraufhin bewegt sich dieses Objekt wieder aus dem
gesicherten Bereich AZVR heraus.
[0024] Figur 4 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Zugangsüberwachungsvorrichtung S mit zum Bei-
spiel zwei Videoeinheiten K1 und K2. Ein Objekt O be-
findet sich zwischen den Begrenzungen SW der Zu-
gangsüberwachungsvorrichtung S. Die zwei Videoein-
heiten K1 und K2 überwachen den Zwischenraum, den
definierten Überwachungsraum UER, zwischen den bei-
den Begrenzungen SW. In diesem Beispiel befindet sich
die erste Videoeinheit K1 im Blickfeld der zweiten Vide-
oeinheit K2 und umgekehrt. Damit kann zum Beispiel
verhindert werden, dass eine Videoeinheit K1 oder K2
manipuliert wird. In die Begrenzungen SW ist jeweils eine
Signalisierungseinheit SE integriert, die mindestens ein
optisches und/oder akustisches Signal ausgeben kann,
zum Beispiel dann, wenn sich ein Objekt O im Überwa-
chungsraum UER aufhält und dieses Objekt O keine Au-
torisation dafür hat, d. h. eine Autorisationsverweigerung
bzw. ein negatives Überprüfungsergebnis von der Steu-
ereinheit ST ermittelt wurde.
[0025] Die beiden Videoeinheiten K1 und K2 sind ge-
genüberliegend angeordnet und sind mit einer Steuer-
einheit ST über ein Kommunikationsnetz verbunden. Als
Kommunikationsnetz kann dabei jedes beliebige Kom-
munikationsnetz verwendet werden. So könnte z. B. ein
leitungsgebundenes, ein leitungsungebundenes
und/oder ein Funk-Kommunikationsnetz verwendet wer-
den. Die beiden Videoeinheiten K1 und K2 können auch
über das Kommunikationsnetz, sei es direkt oder indirekt
über die Steuereinheit ST, verbunden sein.
[0026] Es kann vorgesehen sein, dass die beiden Vi-
deoeinheiten K1 und K2 den Überwachungsraum UER
von verschiedenen Blickwinkeln aus überwachen. In die-
sem Beispiel geschieht dies dadurch, dass die beiden
Videoeinheiten K1 und K2 gegenüberliegend angeord-
net sind. Das hat zum Beispiel den Vorteil, dass die Be-
wegungsrichtung oder der Aufenthaltsort eines Objekts
O innerhalb des Überwachungsraumes UER genauer
bestimmt werden kann. Auch könnte neben der Bewe-
gungsrichtung bzw. dem Aufenthaltsort des Objektes O
eine Videoeinheit K, K1, K2 derart positioniert sein, dass
sie zum Beispiel das Objekt O mittels einer Gesichtser-
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kennung bzw. Erkennung von biometrischen Merkmalen
authentifiziert bzw. identifiziert.
[0027] Die Zugangsüberwachungsvorrichtung S kann
eine Autorisations- und Authentifikationseinheit KL auf-
weisen. Diese Einheit (KL) kann auch zur Identifikation
eines Objektes O benutzt werden. Die Autorisations- und
Authentifikationseinheit KL erfasst mindestens ein
Detektionssignal , zum Beispiel ein biometrisches Sig-
nal, ein auf einer RFID-Karte gespeichertes Authentifi-
zierungsdatum, Daten zur Identifikation eines Objekts
etc. und übermittelt das mindestens eine Detektionssig-
nal in mindestens einer Nachricht an die Steuereinheit
ST. Die mindestens eine Autorisations- und Authentifi-
kationseinheit KL kann, wie in diesem Beispiel, an der
Begrenzung SW der Zugangsüberwachungsvorrichtung
S angeordnet sein. Sie (KL) kann jedoch auch an einem
anderen Ort positioniert sein oder deren Funktionalität
kann von der mindestens einen Videoeinheit K, K1, K2
wahrgenommen werden. Die Steuereinheit ST kann zum
Beispiel aufgrund eines Vergleichs mit gespeicherten
Daten die Autorisation eines Objektes O überprüfen.
Selbstverständlich könnte die Auswertung des Detekti-
ons- bzw. Identifizierungssignals auch in der Autorisati-
ons- und Authentifizierungseinheit KL geschehen. Die
Autorisation kann auch in Abhängigkeit mindestens einer
Regel festgestellt werden. So könnte zum Beispiel eine
Regel lauten, dass Objekte O, die den gesicherten Be-
reich AZVR verlassen eine Autorisationsfreigabe erhal-
ten. Eine weitere Regel könnte lauten, dass zu bestimm-
ten Uhrzeiten stets eine Autorisationsfreigabe erfolgt.
Noch eine weitere Regel könnte lauten, dass im Falle
keiner Nachricht von der Autorisations- und Authentifi-
kationseinheit KL die Steuereinheit ST eine Autorisati-
onsverweigerung annimmt und ein negatives Überprü-
fungsergebnis ausgibt.
[0028] Hält sich ein Objekt O innerhalb des definierten
Überwachungsraums UER auf, wurde von den beiden
Videoeinheiten die Anwesenheit des Objekts O detektiert
und die entsprechenden Daten bzw. Signale an die Steu-
ereinheit ST übermittelt und verweigert die Steuereinheit
ST die Autorisation für das Objekt O, so kann eine mit
der Steuereinheit ST verbundene Signalisierungseinheit
SE eine Warnmeldung ausgeben. Diese Warnmeldung
kann aus optischen und/oder akustischen Signalen be-
stehen. Die Steuereinheit ST kann aber auch bei einer
Autorisationsverweigerung bzw. bei fehlender Autorisa-
tion mindestens eine Nachricht an eine über das Kom-
munikationsnetz verbundene Sicherheitszentrale SZ
senden. Die Sicherheitszentrale SZ kann dabei zum Bei-
spiel eine Einheit einer Sicherheitszentrale ausserhalb
oder innerhalb des Gebäudes sein. Mit der bei der Si-
cherheitszentrale SZ empfangenen mindestens einen
Nachricht können dann entsprechende Massnahmen er-
griffen werden, wie zum Beispiel, dass ein Wachmann
zur Zugangsüberwachungsvorrichtung S entsandt wird,
dass mindestens eine der Videoeinheiten K, K1, K2 min-
destens ein weiteres Bild vom Objekt O aufnimmt etc.
[0029] Figur 5 zeigt eine weitere schematische Dar-

stellung einer Zugangsüberwachungsvorrichtung S mit
zwei Videoeinheiten K1, K2. Die Zugangsüberwa-
chungsvorrichtung S ist, wie in Figur 4 beschrieben, auf-
gebaut, weist. Die mindestens eine Autorisations- und
Authentifizierungseinheit KL und die mindestens eine Si-
gnalisierungseinheit SE wurden aus Übersichtsgründen
weggelassen. Der Unterschied zu Figur 4 besteht darin,
dass die beiden Videoeinheiten K1 und K2 unterschied-
lich zu Figur 4 angeordnet sind. Die Anordnung der bei-
den Videoeinheiten K1 und K2 kann grundsätzlich belie-
big erfolgen. Es muss lediglich sichergestellt sein, dass
der Überwachungsraum UER durch die Videoeinheiten
K1 und K2 überwacht werden kann. Dies gilt auch dann,
wenn nur eine Videoeinheit K, K1, K2 verwendet wird.
[0030] Figur 6 zeigt ein schemenhaftes Beispiel einer
Bildverarbeitung mit zwei Videoeinheiten K1 und K2. Das
beispielhafte Verfahren für die Bildverarbeitung kann
sinngemäss auch auf Zugangsüberwachungsvorrichtun-
gen S mit nur einer Videoeinheit K, K1, K2 oder mit mehr
als zwei Videoeinheiten K, K1, K2 angewendet werden.
[0031] Jede der beiden Videoeinheiten K1 und K2
nimmt in einem zeitlichen Abstand N, N-1, N-2 oder auch
kontinuierlich in diesem Beispiel jeweils ein Bild BN, BN-
1, BN-2 auf. Selbstverständlich ist es vorstellbar, dass
die beiden Videoeinheiten K1 und K2 jeweils nur ein Bild
BN aufnehmen.
[0032] Jede der beiden Videoeinheiten K1 und K2 fil-
tert aus den Bildern BN, BN-1, BN-2 jeweils einen sich
nicht verändernden Bildteil heraus. Dieser sich nicht ver-
ändernde Bildteil kann zum Beispiel der Hintergrund
sein.
[0033] Der verbleibende Bildteil BGN, BGN-1, BGN-2
der jeweiligen Bilder BN, BN-1, BN-2 wird dahingehend
ausgewertet, ob sich im Überwachungsraum UER ein
Objekt O befindet. Ein Objekt O geht dabei durch die
Zugangsüberwachungsvorrichtung S mit den Begren-
zungen SW und den Videoeinheiten K1 und K2, wie sie
(S) in den Figuren 1 bis 5 beschrieben ist. Vorzugsweise
im Falle, dass sich das Objekt O im Überwachungsraum
UER aufhält, werden Daten an die Steuereinheit ST über-
mittelt. Als Daten können zum Beispiel das Auswerter-
gebnis oder das Auswertergebnis und die verbleibenden
Bildteile BGN, BGN-1, BGN-2 der Bilder BN, BN-1, BN-
2 oder nur die verbleibenden Bildteile BGN, BGN-1,
BGN-2 der Bilder BN, BN-1, BN-2 oder die Bilder BN,
BN-1, BN-2 etc. verwendet werden. Selbstverständlich
ist auch vorstellbar, dass das gesamte Bild BN, BN-1,
BN-2 an die Steuereinheit ST übermittelt wird und dort
die gesamte Auswertung erfolgt, d. h. es wird von der
Steuereinheit ST der sich nicht verändernde Bildteil he-
rausgefiltert und es erfolgt auch die Detektion eines Ob-
jektes O im Überwachungsraum UER von der Steuer-
einheit ST.
[0034] Die Übermittlung der Daten, also des Auswer-
tergebnisses und/oder des verbleibenden Bildteils BGN,
BGN-1, BGN-2 erfolgt, wie bereits erwähnt, idealerweise
nur dann, wenn tatsächlich ein Objekt O im Überwa-
chungsraum UER detektiert wurde. Bei einem negativen
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Auswertergebnis, d. h. es befindet sich kein Objekt O im
Überwachungsraum UER, könnte keine Übermittlung er-
folgen. Selbstverständlich ist es ebenso vorstellbar, dass
unabhängig vom Auswertergebnis die Bildteile BGN,
BGN-1, BGN-2 oder die gesamten Bilder BN, BN-1, BN-
2 an die Steuereinheit ST übermittelt werden.
[0035] Die Steuereinheit ST überprüft in Abhängigkeit
der übermittelten Daten von den beiden Videoeinheiten
K1, K2 die Autorisation des sich im Überwachungsraum
UER aufhaltenden Objekts O. Es wird also überprüft, ob
sich ein Objekt O im Überwachungsraum UER aufhält
und wenn ja, so wird von der Steuereinheit ST die Auto-
risation des bestreffenden Objekts O überprüft. Die Au-
torisationsüberprüfung geschieht entweder anhand von
Daten von einer Autorisations- und Authentifizierungs-
einheit KL oder gemäss mindestens einer Regel wie in
den vorangegangen Figuren 1 bis 5 beschrieben ist. Als
mindestens eine Regel könnte zum Beispiel die Bewe-
gungsrichtung oder die Uhrzeit gelten. So könnte gere-
gelt sein, dass wenn ein Objekt O aus dem gesicherten
Bereich AZVR herausgeht, keine Autorisation erforder-
lich ist. Auch könnte zu bestimmten Uhrzeiten keine Au-
torisation erforderlich sein.
[0036] Ausserdem wird in Abhängigkeit der Auswert-
ergebnisse und/oder der jeweiligen verbleibenden Bild-
teile BGN, BGN-1, BGN-2 der beiden Videoeinheiten K1
und K2 die Bewegungsrichtung 1, 2, 3, 4 oder der Auf-
enthaltsort, zum Beispiel könnte das Objekt O im Über-
wachungsraum UER stehen, des Objektes O innerhalb
des Überwachungsraumes UER ermittelt. Dies kann
zum Beispiel dadurch geschehen, dass übermittelte ver-
bleibenden Bildteile BGN, BGN-1, BGN-2 von der Steu-
ereinheit ST kombiniert und/oder verglichen werden
und/oder, dass anhand der verbleibenden Bildteile einer
Videoeinheit K1 oder K2 die Ermittlung der Bewegungs-
richtung oder des Aufenthaltsortes des Objektes O er-
folgt. Auch könnte das Auswertergebnis für die Ermitt-
lung der Bewegungsrichtung bzw. des Aufenthaltsortes
des Objektes O herangezogen werden. In diesem Bei-
spiel werden die verbleibenden Bildteile BGN, BGN-1,
BGN-2 der beiden Videoeinheiten K1 und K2 miteinander
kombiniert und es entstehen kombinierte verbleibenden
Bildteile CN, CN-1, CN-2. In Abhängigkeit der kombinier-
ten verbleibenden Bildteile CN, CN-1, CN-2 können von
der Steuereinheit ST die Autorisation überprüft und die
Bewegungsrichtung oder der Aufenthaltsort des Objek-
tes O bestimmt werden.
[0037] Unter Verwendung der ermittelten Bewegungs-
richtung oder des Aufenthaltsortes und einer fehlenden
Autorisation des Objektes O bzw. einer ermittelten Au-
torisationsverweigerung durch die Steuereinheit ST
könnte die Steuereinheit ST mindestens eine Nachricht
an eine Sicherheitszentrale SZ senden, welche dann ge-
eignete Massnahmen, z. B. eine Entsendung eines
Wachmanns, eine Aufnahme eines Bildes, eine Blockie-
rung des Aufzugs AZ, ein Schliessen bzw. Verriegeln der
Türe T etc., durchführen könnte. Auch könnte eine Sig-
nalisierungseinheit SE eine Warnmeldung, mindestens

ein optisches und/oder akustisches Signal, ausgeben.
Als Signalisierungseinheit SE könnte eine Einheit ver-
wendet werden, welche Licht und/oder einen Ton bzw.
Tonsequenzen ausgibt. Auch könnten die optischen Si-
gnale Piktogramme, Bilder etc. sein. Die Signalisierungs-
einheit SE kann in der Begrenzung SW integriert sein
oder eine separate Einheit darstellen. Eine mögliche Po-
sitionierungsvariante ist zum Beispiel in Figur 4 darge-
stellt.

Patentansprüche

1. Zugangsüberwachungsvorrichtung (S) einer Auf-
zugsanlage mit mindestens einer Videoeinheit (K,
K1, K2), wobei die mindestens eine Videoeinheit (K,
K1, K2) über ein Kommunikationsnetz mit einer
Steuereinheit (ST) verbunden ist, wobei die mindes-
tens eine Videoeinheit (K, K1, K2) mindestens ein
Bild eines definierten Überwachungsraumes (UER)
der Zugangsüberwachungsvorrichtung (S) auf-
nimmt, wobei die mindestens eine Videoeinheit (K,
K1, K2) einen sich nicht verändernden Bildteil des
mindestens einen Bildes (BN, BN-1, BN-2) heraus-
filtert, wobei die mindestens eine Videoeinheit (K,
K1, K2) den verbleibenden Bildteil (BGN, BGN-1,
BGN-2) auswertet, ob sich im Überwachungsraum
(UER) ein Objekt (O) aufhält, wobei bei einem sich
im Überwachungsraum (UER) aufhaltenden Objekt
(O) die mindestens eine Videoeinheit (K) Daten an
die Steuereinheit (ST) übermittelt und wobei die
Steuereinheit (ST) in Abhängigkeit der übermittelten
Daten die Autorisation des sich im Überwachungs-
raum (UER) aufhaltenden Objekts überprüft und ent-
weder die Bewegungsrichtung oder den Aufenthalts-
ort des Objekts (O) innerhalb des Überwachungs-
raumes (UER) ermittelt,
dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens eine erste Videoeinheit (K1) und
mindestens eine zweite Videoeinheit (K2) gegenü-
ber angeordnet sind und sich die mindestens eine
erste Videoeinheit (K1) im Blickfeld der mindestens
einen zweiten Videoeinheit (K2) befindet und umge-
kehrt.

2. Zugangsüberwachungsvorrichtung (S) nach An-
spruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die mindestens eine erste Videoeinheit (K1)
mit der mindestens einen zweiten Videoeinheit (K2)
über das Kommunikationsnetz verbunden ist.

3. Zugangsüberwachungsvorrichtung (S) nach einem
der Ansprüche 1 bis 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die mindestens eine erste Videoeinheit (K1)
und die mindestens eine zweite Videoeinheit (K2)
den Überwachungsraum (UER) aus verschiedenen
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Blickwinkeln heraus überwachen.

4. Zugangsüberwachungsvorrichtung (S) nach einem
der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinheit (ST) die Autorisation entwe-
der anhand von mindestens einem von einer Auto-
risations- und Authentifikationseinheit (KL) übermit-
telten Autorisations- und Detektionssignal oder ge-
mäss mindestens einer Regel überprüft.

5. Zugangsüberwachungsvorrichtung (S) nach An-
spruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass als mindestens eine Regel die Bewegungsrich-
tung des Betretens des Überwachungsraumes
(UER) und/oder die Uhrzeit vorgesehen sind.

6. Zugangsüberwachungsvorrichtung (S) nach den
Ansprüchen 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass als mindestens ein Detektionssignal ein Code,
ein biometrisches Signal und/oder ein auf einer
RFID-Karte gespeichertes Detektionssignal vorge-
sehen sind.

7. Zugangsüberwachungsvorrichtung (S) nach An-
spruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass bei einer Autorisationsverweigerung oder bei
fehlender Autorisation eine mit der Steuereinheit
(ST) verbundene Signalisierungseinheit (SE) min-
destens ein Warnsignal ausgibt.

8. Zugangsüberwachungsvorrichtung (S) nach An-
spruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass als Warnsignal ein optisches und/oder akusti-
sches Signal vorgesehen ist.

9. Zugangsüberwachungsvorrichtung (S) nach An-
spruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinheit (ST) bei einer Autorisations-
verweigerung oder bei fehlender Autorisation min-
destens eine Nachricht an über das Kommunikati-
onsnetz verbundene Sicherheitseinheit sendet.

10. Zugangsüberwachungsvorrichtung (S) nach einem
der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die mindestens eine Videoeinheit (K, K1, K2)
den sich nicht verändernden Bildteil des mindestens
einen Bildes herausfiltert, indem die mindestens ei-
ne Videoeinheit (K, K1, K2) das aktuelle Bild mit min-
destens einem vorher aufgenommen Bild vergleicht.

11. Zugangsüberwachungsvorrichtung (S) nach einem

der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die mindestens eine Videoeinheit (K, K1, K2)
als Daten das Auswertergebnis oder das Auswert-
ergebnis mit dem verbleibenden Bildteil (BGN, BGN-
1, BGN-2) des mindestens einen Bildes (BN, BN-1,
BN-2) oder den verbleibenden Bildteil (BGN, BGN-
1, BGN-2) des mindestens einen Bildes (BN, BN-1,
BN-2) an die Steuereinheit (ST) übermittelt.

12. Verfahren zur Detektion eines Objekts (O) in einem
von mindestens einer Videoeinheit (K, K1, K2) über-
wachten Überwachungsraum (UER) einer Zugangs-
überwachungsvorrichtung (S) einer Aufzugsanlage,
wobei die mindestens eine Videoeinheit (K, K1, K2)
über ein Kommunikationsnetz mit einer Steuerein-
heit (ST) verbunden wird, wobei von der mindestens
einen Videoeinheit (K, K1, K2) ein Bild eines defi-
nierten Überwachungsraumes (UER) der Zugangs-
überwachungsvorrichtung (S) aufgenommen und
ein sich nicht verändernder Bildteil des mindestens
einen Bildes (BN, BN-1, BN-2) herausgefiltert wird,
wobei von der mindestens einen Videoeinheit (K, K1,
K2) der verbleibende Bildteil (BGN, BGN-1, BGN-2)
hinsichtlich eines sich im Überwachungsraum (UER)
aufhaltenden Objekts (O) ausgewertet wird, wobei
bei einem sich im Überwachungsraum (UER) auf-
haltenden Objekts (O) von der mindestens einen Vi-
deoeinheit (K, K1, K2) Daten an die Steuereinheit
(ST) übermittelt werden und von der Steuereinheit
(ST) in Abhängigkeit der übermittelten Daten die Au-
torisation des sich im Überwachungsraum (UER)
aufhaltenden Objekts (O) überprüft und entweder
die Bewegungsrichtung oder der Aufenthaltsort des
Objekts (O) innerhalb des Überwachungsraumes
(UER) ermittelt werden,
dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens eine erste Videoeinheit (K1) und
mindestens eine zweite Videoeinheit (K2) gegenü-
ber angeordnet werden und sich die mindestens eine
erste Videoeinheit (K1) im Blickfeld der mindestens
einen zweiten Videoeinheit (K2) befindet und umge-
kehrt.

Claims

1. Access monitoring device (S) of a lift installation with
at least one video unit (K, K1, K2), wherein the at
least one video unit (K, K1, K2) is connected with a
control unit (ST) by way of a communications net-
work, wherein the at least one video unit (K, K1, K2)
records at least one image of a defined monitoring
space (UER) of the access monitoring device (S),
wherein the at least one video unit (K, K1, K2) filters
out an unchanging image part of the at least one
image (BN, BN-1, BN-2), wherein the at least one
video unit (K, K1, K2) evaluates the remaining image
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part (BGN, BGN-1, BGN-2) with regard to whether
an object (O) is present in the monitoring space
(UER), wherein in the case of an object (O) present
in the monitoring space (UER) the at least one video
unit (K) transmits data to the control unit (ST) and
wherein the control unit (ST) checks, in dependence
on the transmitted data, the authorisation of the ob-
ject present in the monitoring space (UER) and as-
certains either the direction of movement or the lo-
cation of the object (O) within the monitoring space
(UER),
characterised in that
at least one first video unit (K1) and at least one
second video unit (K1, K2) are arranged oppositely
and the at least one first video unit (K1) is disposed
in the viewing field of the at least one second video
unit (K2) and conversely.

2. Access monitoring device (S) according to claim 1,
characterised in that the at least one video unit (K1)
is connected with the at least one second video unit
(K2) by way of the communications network.

3. Access monitoring device (S) according to one of
claims 1 and 2, characterised in that the at least
one first video unit (K1) and the at least one second
video unit (K2) monitor the monitoring space (UER)
from different viewing angles.

4. Access monitoring device (S) according to any one
of the preceding claims, characterised in that the
control unit (ST) checks the authorisation either on
the basis of at least one authorisation and detection
signal transmitted from an authorisation and authen-
tication unit (KL) or in accordance with at least one
rule.

5. Access monitoring device (S) according to claim 4,
characterised in that the direction of movement of
walking in the monitoring space (UER) and/or the
clock time are provided as the at least one rule.

6. Access monitoring device (S) according to one of
claims 4 and 5, characterised in that a code, a bi-
ometric signal and/or a detection signal stored on an
RFID card is or are provided as the at least one de-
tection signal.

7. Access monitoring device (S) according to claim 1,
characterised in that in the case of an authorisation
denial or in the case of absent authorisation a sig-
nalling unit (SE) connected with the control unit (ST)
issues at least one warning signal.

8. Access monitoring device (S) according to claim 7,
characterised in that an optical and/or acoustic sig-
nal is provided as warning signal.

9. Access monitoring device (S) according to claim 1,
characterised in that the control unit (ST) in the
case of an authorisation denial or in the case of ab-
sent authorisation transmits at least one message
to a security unit connected by way of the commu-
nications network.

10. Access monitoring device (S) according to any one
of the preceding claims, characterised in that the
at least one video unit (K, K1, K2) filters out the un-
changing image part of the at least one image in that
the at least one video unit (K, K1, K2) compares the
current image with at least one previously recorded
image.

11. Access monitoring device (S) according to any one
of the preceding claims, characterised in that the
at least one video unit (K, K1, K2) transmits to the
control unit (ST), as the data, the evaluation result
or the evaluation result together with the remaining
image part (BGN, BGN-1, BGN-2) of the at least one
image (BN, BN-1, BN-2) or the changing image part
(BGN, BGN-1, BGN-2) of the at least one image (BN,
BN-1, BN-2).

12. Method for detection of an object (O) in a monitoring
space (UER), which is monitored by at least one vid-
eo unit (K, K1, K2), of an access monitoring device
(S) of a lift installation, wherein the at least one video
unit (K, K1, K2) is connected with a control unit (ST)
by way of a communications network, wherein an
image of a defined monitoring space (UER) of the
access monitoring device (S) is recorded by the at
least one video unit (K, K1, K2) and an unchanging
image part of the at least one image (BN, BN-1, BN-
2) is filtered out, wherein the remaining image part
(BGN, BGN-1, BGN-2) is evaluated by the at least
one video unit (K, K1, K2) with respect to an object
(O) present in the monitoring space (UER), wherein
in the case of an object (O) present in the monitoring
space (UER) data are transmitted to control unit (ST)
by the at least one video unit (K, K1, K2) and wherein
the authorisation of the object (O) present in the mon-
itoring space (UER) is checked by the control unit
(ST) in dependence on the transmitted data and ei-
ther the direction of movement or the location of the
object (O) within the monitoring space (UER) is de-
termined,
characterised in that
at least one first video unit (K1) and at least one
second video unit (K1, K2) are arranged oppositely
and the at least one first video unit (K1) is disposed
in the viewing field of the at least one second video
unit (K2) and conversely.
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Revendications

1. Dispositif de contrôle d’accès (S) d’une installation
d’ascenseur avec au moins une unité vidéo (K, K1,
K2), étant précisé que la ou les unités vidéo (K, K1,
K2) sont reliées par l’intermédiaire d’un réseau de
communication à une unité de commande (ST), que
la ou les unités vidéo (K, K1, K2) enregistrent au
moins une image d’un espace de contrôle défini
(UER) du dispositif de contrôle d’accès (S), que la
ou les unités vidéo (K, K1, K2) filtrent une partie
d’image non changeante de la ou des images (BN,
BN-1, BN-2), que la ou les unités vidéo (K, K1, K2)
analysent la partie d’image restante (BGN, BGN-1,
BGN-2) pour voir si un objet (O) se trouve dans l’es-
pace de contrôle (UER), que si un objet (O) se trouve
dans l’espace de contrôle (UER), la ou les unités
vidéo (K) transmettent des données à l’unité de com-
mande (ST), et que l’unité de commande (ST) vérifie,
en fonction des données transmises, l’autorisation
de l’objet qui se trouve dans l’espace de contrôle
(UER), et recherche soit le sens de déplacement,
soit la position de l’objet (O) à l’intérieur de l’espace
de contrôle (UER),
caractérisé en ce qu’au moins une première unité
vidéo (K1) et au moins une seconde unité vidéo (K2)
sont disposées face à face, et la ou les premières
unités vidéo (K1) se trouvent dans le champ de vision
de la ou des secondes unités vidéo (K2), et inverse-
ment.

2. Dispositif de contrôle d’accès (S) selon la revendi-
cation 1, caractérisé en ce que la ou les premières
unités vidéo (K1) sont reliées à la ou aux secondes
unités vidéo (K2) par l’intermédiaire du réseau de
communication.

3. Dispositif de contrôle d’accès (S) selon l’une des re-
vendications 1 à 2, caractérisé en ce que la ou les
premières unités vidéo (K1) et la ou les secondes
unités vidéo (K2) contrôlent l’espace de contrôle
(UER) à partir de différents angles de vision.

4. Dispositif de contrôle d’accès (S) selon l’une des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
l’unité de commande (ST) vérifie l’autorisation soit à
l’aide d’au moins un signal d’autorisation et de dé-
tection transmis par une unité d’autorisation et
d’authentification (KL), soit selon au moins une règle.

5. Dispositif de contrôle d’accès (S) selon la revendi-
cation 4, caractérisé en ce que la ou les règles sont
constituées par le sens de déplacement lors de l’en-
trée dans l’espace de contrôle (UER) et/ou par l’heu-
re.

6. Dispositif de contrôle d’accès (S) selon les revendi-
cations 4 ou 5, caractérisé en ce que le ou les si-

gnaux de détection sont constitués par un signal bio-
métrique et/ou un signal de détection stocké sur une
carte RFID.

7. Dispositif de contrôle d’accès (S) selon la revendi-
cation 1, caractérisé en ce que si l’autorisation est
refusée ou en l’absence d’autorisation, une unité de
signalisation (SE) reliée à l’unité de commande (ST)
émet au moins un signal d’avertissement.

8. Dispositif de contrôle d’accès (S) selon la revendi-
cation 7, caractérisé en ce qu’il est prévu comme
signal d’avertissement un signal optique et/ou
acoustique.

9. Dispositif de contrôle d’accès (S) selon la revendi-
cation 1, caractérisé en ce que l’unité de comman-
de (ST), si l’autorisation est refusée ou en l’absence
d’autorisation, envoie au moins un message à une
unité de sécurité reliée par l’intermédiaire du réseau
de communication.

10. Dispositif de contrôle d’accès (S) selon l’une des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
la ou les unités vidéo (K, K1, K2) filtrent la partie
d’image non changeante de l’image ou des images
en comparant l’image actuelle à au moins une image
enregistrée précédemment.

11. Dispositif de contrôle d’accès (S) selon l’une des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
la ou les unités vidéo (K, K1, K2) transmettent com-
me données à l’unité de commande (ST) le résultat
d’analyse ou le résultat d’analyse avec la partie res-
tante (BGN, BGN-1, BGN-2) de la ou des images
(BN, BN-1, BN-2), ou la partie d’image restante
(BGN, BGN-1, BGN-2) de la ou des images (BN,
BN-1, BN-2).

12. Procédé pour la détection d’un objet (O) dans un
espace de contrôle (UER), contrôlé par au moins
une unité vidéo (K, K1, K2), d’un dispositif de contrôle
d’accès (S) d’une installation d’ascenseur, étant pré-
cisé que la ou les unités vidéo (K, K1, K2) sont reliées
par l’intermédiaire d’un réseau de communication à
une unité de commande (ST), qu’une image d’un
espace de contrôle défini (UER) du dispositif de con-
trôle d’accès (S) est enregistrée par la ou les unités
vidéo (K, K1, K2) et qu’une partie d’image non chan-
geante de la ou des images (BN, BN-1, BN-2) est
filtrée, que la partie d’image restante (BGN, BGN-1,
BGN-2) est analysée par la ou les unités vidéo (K,
K1, K2) relativement à un objet (O) qui se trouve
dans l’espace de contrôle (UER), que si un objet (O)
se trouve dans l’espace de contrôle (UER), des don-
nées sont transmises par la ou les unités vidéo (K,
K1, K2) à l’unité de commande (ST), et qu’en fonction
des données transmises, l’autorisation de l’objet (O)
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qui se trouve dans l’espace de contrôle (UER) est
vérifiée par l’unité de commande (ST), et soit le sens
de déplacement, soit la position de l’objet (O) à l’in-
térieur de l’espace de contrôle (UER) est recherché,
caractérisé en ce qu’au moins une première unité
vidéo (K1) et au moins une seconde unité vidéo (K2)
sont disposées face à face, et la ou les premières
unités vidéo (K1) se trouvent dans le champ de vision
de la ou des secondes unités vidéo (K2), et inverse-
ment.

17 18 



EP 2 691 330 B1

11



EP 2 691 330 B1

12



EP 2 691 330 B1

13



EP 2 691 330 B1

14

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• EP 10167984 A [0003]
• US 20090208067 A1 [0004]

• JP 2002046950 B [0005]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

